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Einleitung 

Extremfall 
Landwirtschaft 
- vermischter 

Brandschutt 

Die Entwicklung der Brandschutt
entsorgung - werden die Kosten 
weiter steigen? 

In den letzten Jahren traten wiederholt 
Brandfälle auf , die extrem hohe Kosten 
für Abbruch- und Aufräumungsarbeiten 
nach sich zogen. Die hierfür nach den 
Versicherungsbedingungen vorgesehe
nen Entschädigungen reichten dann bei 
weitem nicht mehr aus , was dazu führte , 
daß sich die Gebäudeeigentümer selbst 
mit den entsprechenden Forderungen 
konfrontiert sahen. Bei Gewerbe- und In
dustriebetrieben hat dies bereits zu er
höhter Sensibilität für dieses Problem 
und oft zu einer verbesserten Risikovor
sorge geführt. Themen wie "Löschwas
serrückhaltung" und "Sondermüllentsor
gung" sind vielen Betriebsleitern nun
mehr geläufig. Aber auch andere , bisher 
weniger ins Rampenlicht geratene Berei
che - wie etwa die Landwirtschaft - sind 
von dieser Entwicklung betroffen . Das 
zeigt sich nicht zuletzt in der ausführ
licheren Presseberichterstattung mit 
Schlagzeilen wie "Trotz Feuerversiche-

rung ruinöse Brandschäden" oder 
"Brandschutt oft schwer zu entsorgen". 

Schaden beispiele von 
"üblichen" Gebäuden 

Beispiel 1 : 
Beim Totalschaden von zwei landwirt
schaftlichen Gebäuden (übliche Bau
weise) mit einem Gebäudewert von 
850.000 DM entstanden allein Deponie
kosten in Höhe von 351.872 ,88 DM . Hin
zu traten noch die Aufwendungen für Rest
abbruch und Transport. Bedingungs
gemäß erhielt der Versicherungsnehmer 
5 % des Gebäudewertes als Entschädi 
gung für diese Aufwendungen. 

Durch den Versicherungsschutz war da
mit zwar der Wiederaufbau gesichert, die 
ungedeckten hohen Kosten für die 
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Typisches Schadenbild eines Heulagers 

Brandschuttentsorgung führten jedoch 
zur Existenzgefährdung des Betriebes. 

Beispiel 2: 
Bei der Entsorgung eines Heulagers, das 
nach einem Brandschaden mit Teilen der 
asbesthaitigen Dacheindeckung ver
mischt war, wurden allein für die Depo
nierung DM 573,- pro Tonne veran
schlagt . Hier konnte durch ein simples 
Entsorgungskonzept ("manuelle Tren
nung des Heus von BaustoffrestenU) ein 
sechsstelliger Betrag eingespart werden . 

Diese beiden Fälle haben eines gemein
sam: sie sind ohne jede Besonderheit! Es 
handelt sich um ganz typische landwirt
schaftliche Betriebe und Gebäude. 
Häufig wurden asbesthaltige Baustoffe 
als Dacheindeckung oder Drempel- und 
Fassadenverkleidung eingesetzt. Aus
wertungen von Gebäudeschäden zeigen , 
daß z. B. die Entsorgung von Dachplat
ten aus Wellasbestzement etwa soviel 
kostet wie eine neue Eindeckung, näm
lich ca. 60 bis 80 DM pro m2

• 

Im Zusammenhang mit der Vermi
schungsproblematik ergeben sich da
durch z. B. bei einfachen Lagergebäuden 

schnell Entsorgungskosten in Höhe von 
DM 100.000 und mehr. 

Aber auch normale Wohngebäude sind 
betroffen . Für ein Einfamilienhaus in 
Holzbauweise, das durch einen Brand 
beschädigt wurde, wird folgende Rech
nung aufgemacht: Zehn Arbeiter werden 
drei Tage lang mit dem Abbruch beschäf
tigt sein . Für die Entsorgung der ca . 30 
Tonnen Abbruchholz werden vom Ab
fallzweckverband DM 310 ,- pro Tonne 
veranschlagt. 

Rechnet man hier noch die anderen Ab
fallfraktionen, Transportkosten usw. hin
zu , ergeben sich Beträge zwischen 
30 .000 und 50 .000 DM , je nach Größe, 
optimaler Trennung und möglichen Pro
blemstoffen . 

Bei massiven Gebäuden sind zwar meist 
die Einheitspreise für die Entsorgung 
niedriger. Hier ist aber zu bedenken , daß 
es sich bei den Gebäuderesten um ver
hältnismäßig große Mengen von hohem 
Gewicht handelt. Im ersten Beispiel wa
ren das ca. 1.500 Tonnen Abfall. 
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Asbestanteil 
im Heu 
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Warum sind die 
Entsorgungskosten so 
extrem gestiegen? 

Wir alle erleben täglich die Entwicklung 
im privaten Haushalt. Wir sortieren unse
ren Hausmüll in die unterschiedlichsten 
Fraktionen , füllen gelbe, graue oder grü
ne Tonnen bzw. liefern unsere Recycling
produkte in Wertstoffsammelhöfen ab 
- und zahlen nicht weniger, sondern im
mer mehr Gebühren. 

Eine vergleichbare Entwicklung gibt es 
beim Brandschutt. Die aktuelle Rechts
grundlage ist das Kreislaufwi rtschafts
und Abfallgesetz (KrW/AbfG) vom 27 . Au
gust 1996. Wie der Titel schon andeutet, 
geht es dabei um die Schonung der natür
lichen Ressourcen und um die Sicherung 
der umweltverträglichen Beseitigung von 
Abfällen . 

Leider ist der Begriff "Brandschutt" im Ab
fallrecht nicht definiert - es handelt sich 
ja auch nicht um regelmäßig anfallenden 
Abfall , sondern um ein nicht vorherseh
bares Schadenereignis - , mit der Folge , 
daß es auch unterschiedliche Einstufun
gen der Brandreste gibt. 

Klar ist , daß Abfälle vor der Entsorgung 
gründlich sortiert werden müssen , um 
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wiederverwertbare und organische Stof
fe möglichst vollständig vom anorgani
schen Bauschutt zu trennen . Dies kostet 
natürlich Aufwand und damit Geld . Wird 
die Trennung jedoch versäumt , steigen 
die Deponiekosten für den vermischten 
Bauschutt um ein Vielfaches - das ist 
auch die Erklärung für Kostenexplosio
nen in Extremfällen. 

Es geht also gar nicht allein um beson
ders überwachungsbedürftige Abfälle 
(Stichwort "Sondermüllprobleme"), son
dern meist um Hausmülldeponien und 
thermische Abfallbehandlung . Und eben 
hier sind die Preise sehr hoch. Viele der 
hochmodernen Müllverbrennungsanla
gen sind nämlich nicht ausgelastet , was , 
bedingt durch die immensen Fixkosten , 
zu einer Verteuerung der Einheitspreise 
zwingt. 

EntsorgungSkosten können 
zu Versicherungslücken 
führen 

Aufgrund der bereits erwähnten Unsi
cherheiten hinsichtlich des Abfallbegriffs , 
aber auch wegen einer Reihe von schwer 
vorherzusehenden Einflußfaktoren (z. B. 
Lagergüter) , ist es heute nahezu unmög-



lich , die voraussichtlichen Entsorgungs
kosten für einen Brandschaden zu kalku
lieren . Die geschätzten Ergebnisse lie
gen bei einem Großschaden in einer 
Streubreite von etwa 5 bis 20%, in Ex
tremfällen sogar weit darüber. Hierfür 
reicht der standardmäßig eingeschlosse
ne Versicherungsschutz in vielen Fällen 
nicht aus. Wegen der nicht unerheblichen 
Kosten für eine Versicherung auf erstes 
Risiko ist ein Deckungskonzept "auf der 
sicheren Seite" auch kaum vermittelbar. 
In der Konsequenz werden immer mehr 
Versicherungsprodukte einen umfangrei
chen Einschluß der Abbruch- und Aufräu
mungskosten vorsehen , bei der Versi
cherungskammer Bayern bereits zusätz
lich bis zur Versicherungssumme ("dop
pelte Versicherungssumme"). 

Hierbei stellt sich die Frage , ob solche 
Kostenübernahmen den Markt beeinflus
sen werden . Werden die Entsorger im 
Hinblick auf vorhandene Mittel kräftig ab
kassieren? Schließlich kämpft die Abfall 
branche mit rufschädigenden Affären , so 
daß in den Medien bereits wiederholt von 
der "Müllmafia" die Rede war. 

Der Schadenregulierer als 
Abfallmanager 

Die aktuelle Situation in der Entsor
gungswirtschaft birgt demnach Risiken , 
aber auch Chancen. Diese bestehen dar
in , die Freiräume des nicht klar definier
ten Abfallbegriffs "Brandschutt" zu nut
zen und die Masse dorthin zu bringen , wo 
sie normalerweise hingehört - in die Bau
schuttdeponie. 

Voraussetzung hierfür ist eine konse
quente Trennung von Abfällen , in extre
men Fällen auch eine Vorbehandlung, 
wie z. B. die Reinigung von Bauteilen vor 
dem Abriß . Der andere Weg ist die Be
einflussung der Entsorgungskosten. Die 
bereits erwähnten Überkapazitäten in 
Abfallverwertungsanlagen bieten dafür 
eine günstige Verhandlungsbasis. 

Immer häufiger erhalten Fremdeinliefe
rer erheblich bessere Konditionen als die 
gebundenen Vertragspartner. Konku~ 
renz belebt nicht nur das Geschäft, son
dern drückt auch die Preise. 

Für den Schadenregulierer ergeben 
sich daraus neue Aufgaben und Anfor
derungen: 

Die Abfallvermeidung ist im 
Stellenwert erheblich gestie
gen. Sanierung statt Abbruch 
ist jetzt auch häufiger wirt
schaftlich rentabel und 
tatsächlich durchsetzbar. Die 
vermehrte Nachfrage nach 
kompetenten Sanierungsme
thoden hat auch die techni 
schen Möglichkeiten und die 
Akzeptanz beim Kunden ver
bessert. 

Die richtige Vorbehandlung 
des Brandschutts ist von zen
traler Bedeutung. Schnelle 
Fehler an der Schadenstätte, 
wie z. B. die sofortige (ver
mischte) Entsorgung , sind 
nicht mehr rückgängig zu ma
chen. Voraussetzung für ein 
wirtschaftliches Konzept sind 
Kompetenz und rechtzeitige 
Präsenz des Regulierers. 

Der Entsorgungspreis wird zu
nehmend Verhandlungssache. 
Hierfür sind regionale Kennt
nisse über Entsorgungswege 
und Preise von großer Bedeu
tung. 

In schwierigen Fällen , z. B. bei 
Dioxinverdacht, sind kompe
tente Partner wichtig. Dabei 
geht es nicht nur um die Analy
se , sondern vor allem um ge
eignete Lösungen . Hier bieten 
sich für Sachverständige in
teressante Spezialisierungs
möglichkeiten. 

Wie bei vielen "heißen" Themen , ist auch 
bei der Brandschuttentsorgung nun
mehr eine gewisse Ruhe und Routine 
eingetreten , aus der einzelne Extremfäl
le hervorstechen. Für die Versicherungs
wirtschaft wird die Herausforderung da
rin bestehen , das Entsorgungsproblem 
nicht auf dem höchsten Preisniveau fest
zuschreiben . 

Wollgang Raab, 
Versicherungskammer Bayern 
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